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Text 

Frist für die Geltendmachung des Ersatzanspruches 

§ 189. (1) Der Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe für Sachleistungen ist ausgeschlossen, 
wenn er nicht spätestens sechs Monate nach Ablauf der Leistung der Sozialhilfe beim 
Versicherungsträger geltend gemacht wird. 

(2) Für Geldleistungen kann der Anspruch auf Ersatz vom Träger der Sozialhilfe nur erhoben 
werden, wenn 

 1. die Leistung der Sozialhilfe innerhalb von 14 Tagen nach der Zuerkennung, sofern jedoch der 
Träger der Sozialhilfe erst später vom Anspruch des Versicherten auf die Geldleistungen nach 
diesem Bundesgesetz Kenntnis erhält, innerhalb von 14 Tagen nach diesem Zeitpunkt, dem 
Versicherungsträger angezeigt wird und 

 2. der Anspruch auf Ersatz spätestens innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag geltend gemacht 
wird, an dem der Träger der Sozialhilfe vom Anfall der Geldleistung durch den 
Versicherungsträger benachrichtigt worden ist. 

(3) Der Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe für Geldleistungen ist für eine Zeit 
ausgeschlossen, für die eine Geldleistung fällig geworden ist, wenn der Träger der Sozialhilfe nach einer 
gemäß Abs. 2 Z. 1 erstatteten Anzeige vom Anfall dieser Geldleistung durch den Versicherungsträger 
benachrichtigt worden ist. 


